
ZH_BEZIRKSGERICHT_ZUERICH MD140011-L/U vom 21.
April 2015
Zh Bezirksgericht Zuerich, 2015-04-21, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_bezirksgericht_zuerich_MD140011-L_U

FR: ZH_BEZIRKSGERICHT_ZUERICH MD140011-L/U du 21 avril 2015

IT: ZH_BEZIRKSGERICHT_ZUERICH MD140011-L/U del 21 aprile 2015

Erwägungen

E. 3
Nichtigkeit der Mietzinserhöhung (…)

E. 3.1
Die Vorinstanz stellte im angefochtenen Entscheid die allgemeinen rechtli- chen
Grundlagen der Mietzinserhöhung sowie des Rechtsmissbrauchs zutreffend dar. Um
unnötige Wiederholungen zu vermeiden, kann darauf verwiesen werden. Zu Recht zweifeln
die Berufungskläger die Darlegungen der Vorinstanz nicht an.
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E. 3.3
(…) Es sind jeweils die gesamten Umstände zu berücksichtigen. Mit diesen setzen sich die
Berufungskläger in der Berufung indes nicht auseinander, weshalb die entsprechenden
Feststellungen der Vorinstanz nicht zu beanstanden sind. Auf der anderen Seite genügt die
angeführte pauschale Begründung der Mietzinser- höhung den rechtlichen Anforderungen
deshalb nicht, weil sie zwar die Ausschei- dung von Nebenkosten angibt und im
Begleitschreiben die Mietzinserhöhung mit der Anpassung an die Quartierüblichkeit und
der Berücksichtigung des risikotra- genden Kapitals begründet wurde, nicht jedoch
ersichtlich ist, welche bisherigen Kosten den neu gesondert belasteten Nebenkosten
entsprechen, und welche Be- träge in welchem Umfang auf Grund der Mietzinsanpassung
erhöht wurden. Auch das hat die Vorinstanz bereits zutreffend festgestellt. Ergänzend kann
auf die bundesgerichtliche Praxis verwiesen werden, wie sie zum Beispiel dargestellt ist
von DUCKSCH/DUBLER, in: GAUCH/AEPLI/STÖCKLI, Präjudizienbuch OR, 8. Aufl.,
Zü- rich 2012, Art. 269d N 2, und die dort erwähnten Urteile des Bundesgerichtes
4A_136/2011 vom 10. Juni 2011 (E. 3.1-3.3) und 4A_268/2011 vom 6. Juli 2011 (E. 3.3).
Die Begründung muss so gestaltet sein, dass aus ihr auch klar ersichtlich ist, welche
Nebenkosten neu ausgeschieden werden und wie diese sich berech- nen, damit der Mieter
über eine genügende Berechnungsgrundlage verfügt. Aus dem Formular und dem
Begleitschreiben ist insbesondere nicht ersichtlich, wie sich die neuen pauschalen
Nebenkosten ("Abraum" und "Liftbetriebskosten") be- rechnen. Daran ändert nichts, dass
die Berufungskläger vorbringen, die Liftbe- triebskosten seien nicht neu, weil sich das aus
dem Formular beziehungsweise der Begründung ergeben müsste, was es aber gerade nicht
tut." Zürcher Mietrechtspraxis (ZMP): Entscheidungen des Mietgerichtes und der
Schlichtungsbehör- de des Bezirkes Zürich. Ausgabe 2015, 25. Jahrgang. Herausgegeben
vom Mietgericht des Bezirkes Zürich, Postfach, 8036 Zürich © Mietgericht des Bezirkes
Zürich, Redaktion: lic. iur. F. Saluz, Leitender Gerichtsschreiber



E. 3.4
Die vorliegende Begründung der Mietzinserhöhung genügt diesen Anforde- rungen nicht.
Sie zeigt insbesondere nicht auf, welcher der geltend gemachten Erhöhungsgründe auf
welchen Positionen (Nettomietzins bzw. einzelne Neben- kostenstellen) zu einer Erhöhung
des Mietzinses in welchem Ausmass führt (an- teilsmässige Aufschlüsselung
beziehungsweise zahlenmässige Angabe der ent- sprechenden Kostenerhöhungsbeträge).
Zu Recht führt die Klägerin an, sie habe sich kein aussagekräftiges Bild der
Mietzinserhöhung machen können. Schon aus diesem Grund erweist sich die Begründung
der Mietzinserhöhung als ungenü- gend respektive erweist sich die Mietzinserhöhung in der
Folge als nichtig. Hin- sichtlich der Ausgliederung von Nebenkosten verweist die Klägerin
auf einen Ent- scheid des Bundesgerichts vom 23. August 1999 (kommentiert in MRA
3/2000 S. 301 ff.), wonach die Begründung einer Mietzinserhöhung (unter anderem) nur
dann ausreichend ist, wenn die inskünftig als Nebenkosten separat erhobenen Positionen
genau und detailliert umschrieben werden und daraus klar hervorgeht,
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Beides ist, wie die Klägerin zutreffend ausführt, vorliegend nicht der Fall. So ist
beispielsweise hinsichtlich Wartung der Liftanlage nicht klar, ob das Wartungs-
abonnement neu abgeschlossen wurde oder ob die entsprechenden Kosten be- reits zuvor
angefallen und im Nettomietzins inbegriffen waren. (…)

E. 4
Rechtsmissbrauch (…)

E. 4.3
Die Nichtigkeit einer Mietzinserhöhung kann vorbehältlich Art. 2 Abs. 2 ZGB jederzeit
geltend gemacht werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_198/2008 vom

E. 4.4
Aus dem Schreiben der Klägerin vom 4. Januar 2012 lässt sich nicht ablei- ten, dass sie die
Begründung der Mietzinserhöhung verstand und akzeptierte. Sie erklärte darin lediglich, die
Erhöhung sei "nicht ganz i.O. nach vier Jahren". Die Beklagten führen denn auch selber
aus, die Klägerin habe einzig gerügt, dass sie
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die Klägerin in diesem Schreiben nicht zur Begründung der Mietzinserhö- hung, weshalb
auch nicht gesagt werden kann, ob sie diese verstanden hat. Ent- gegen der Ansicht der
Beklagten hat die Klägerin die Mietzinserhöhung nicht dadurch akzeptiert, dass sie nicht
gleich rügte, diese Erhöhung nicht zu verste- hen. Ein Einverständnis der Klägerin kann aus
ihrem Verhalten gerade nicht ab- geleitet werden. Dass sie sich nicht zur Begründung der
Mietzinserhöhung äus- serte und nur rügte, dass ihr Mietzins bereits nach vier Jahren erhöht
werde, weist zudem darauf hin, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht von der Nichtigkeit
der Mietzinserhöhung ausging. Auch die Erklärung der Klägerin im Schreiben vom 4.
Januar 2012, sie habe keine Lust, mit den Beklagten zu streiten, kann nicht dahingehend
gedeutet werden, dass sie die Mietzinserhöhung vorbehaltlos akzeptierte. Ebenso wenig
verstösst diese Erklärung im Hinblick auf die Tatsache, dass sie nach Kenntnisnahme der
Nichtigkeit der strittigen Mietzinserhöhung den Rechtsweg beschritt, gegen Treu und
Glauben. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass die Klägerin sich vor einer Kündigung
fürchtete und deshalb nicht mit den Beklagten streiten wollte. Das eine solche Angst nicht



ganz unbegründet war, wird auch durch das Schreiben der Be- klagten vom 9. Juli 2013
verdeutlicht, in welchem die Beklagten die Klägerin auf- forderten, den (erhöhten) Mietzins
für den Monat Juli 2013 zu bezahlen, ansons- ten sie sich gezwungen sähen, ihr zu
kündigen. Indem die Klägerin aus Angst vor einer Kündigung nicht umgehend mit einer
Klage auf die Mietzinserhöhung rea- gierte und die ordentliche Anfechtungsfrist
verstreichen liess, hat sie sich nicht treuwidrig verhalten und damit das Recht auf eine
spätere Geltendmachung der Nichtigkeit nicht verwirkt. Die Klägerin wollte lediglich das
Risiko einer Kündigung vermeiden. Festzuhalten ist auch, dass die Klägerin entgegen der
Darstellung der Beklagten nicht während 2½ Jahren den Mietzins vorbehaltlos bezahlte,
sondern in dieser Zeit zahlreiche Kontaktversuche mit der Beklagten unternahm, um die
Sache güt- lich zu regeln, und danach auch gerichtlich gegen die Beklagten vorging. Dass
sich dieses gerichtliche Verfahren dahinzog und das klägerische Begehren
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unmittelbar nach Vorliegen des Urteils des Bundesgerichts erneut ein Schlich-
tungsverfahren einleitete. Aus diesem Grund ist auch der von den Beklagten ein- gereichte
Artikel des HEV nicht einschlägig, da die Klägerin gerade nicht über längere Zeit
vorbehaltlos bezahlte. Im Hinblick auf die Situation der Klägerin kann aus der Tatsache,
dass sie ab 1. April 2012 höhere Mietzinse überwiesen hat, nicht geschlossen werden, sie
habe die Mietzinserhöhung akzeptiert.

E. 4.5
Ferner kann aus dem Umstand, dass die Klägerin im Schreiben vom 4. Ja- nuar 2012
erklärte, die Mietzinserhöhung sei "gemäss Rechtsanwalt" nach vier Jahren "nicht ganz
i.O.", (…) nicht geschlossen werden, die Klägerin sei rechtlich umfassend beraten gewesen,
sodass sie die Rechtslage komplett erfassen konn- te und sich damit zu diesem Zeitpunkt in
voller Kenntnis über die Nichtigkeit der vorliegend strittigen Mietzinserhöhung befand. Für
Letzteres spricht insbesonde- re, dass die Klägerin erst seit dem 12. Juni 2012 durch den
heutigen Rechtsan- walt vertreten ist. Für das anfangs fehlende Wissen um die Nichtigkeit
der Miet- zinserhöhung seitens der Klägerin spricht auch, dass sie die Beklagten, sobald sie
Kenntnis von der Nichtigkeit der Mietzinserhöhung hatte, mit Schreiben vom 20. und 27.
März 2012 ersuchte, zwecks Vermeidung gerichtlicher Auseinander- setzungen auf die
Mietzinserhöhung zurückzukommen, wobei sie im Brief vom 27. März 2012 explizit auf
die Nichtigkeit der Mietzinserhöhung verwies." Das Obergericht des Kantons Zürich, II.
Zivilkammer, bestätigte mit Urteil vom

E. 7
Juli 2008, E. 3.2). Aufgrund der Ziel- und Schutzrichtung der Formvorschriften bei
Mietzinserhöhungen ist in der Regel davon auszugehen, dass der Mieter, der sich auf die
Nichtigkeit einer Formwidrigkeit beruft, nicht rechtsmissbräuchlich handelt
(LACHAT/DÖRFLINGER, a.a.O, S. 305). Mithin findet Art. 2 Abs. 2 ZGB nur in
Ausnahmefällen Anwendung, wenn sich der Mieter offensichtlich gegen Treu und Glauben
verhält. Dies ist etwa der Fall, wenn der Mieter den Formmangel zwar erkannt hat, auf
dessen Geltendmachung aber verzichtet, um allenfalls später ei- nen Nutzen daraus zu
ziehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_198/2008 vom 7. Juli 2008, E. 3.1). Dagegen kann
ein Rechtsmissbrauch beispielsweise nicht ohne weiteres darin erblickt werden, dass ein
Mieter nach Aufsuchen eines Rechtsan- walts keine unmittelbare Beanstandung der
Mietzinserhöhung vorgenommen oder den "erhöhten" Mietzins bereits über Jahre hinweg



bezahlt hat. Um zu beurteilen, ob die Berufung auf die Formnichtigkeit
rechtsmissbräuchlich ist, sind neben der Art und Weise der formungültigen
Mietzinserhöhung auch die näheren Umstände zu berücksichtigen (BGE 123 III 70, E. 3c
und 3d).

E. 10
August 2015 die Auffassung des Mietgerichtes: "Erwägungen: (…)
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